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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD) 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/26184 

vom 28. Mai 2026 

über Vereinbarung zwischen Senat und GEW zur Entlastung von Lehrkräften sowie 

Erziehern im Ganztag 

_____________________________________________________________________ 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

1. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und die GEW BERLIN haben am 18. Mai 2026 

eine Vereinbarung zur Entlastung von Lehrkräften sowie Erziehern im Ganztag unterzeichnet. Bitte um 

Übermittlung im Wortlaut. 

 

Zu 1.: Siehe Anlage 1. 

 

2. Die vereinbarten Maßnahmen sollen bereits ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise wirksam werden. 

Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen auf den Haushalt und wie werden diese Maßnahmen 

(gegen)finanziert? Bitte um Nennung der Haushaltstitel und Angabe der Erhöhungen. 
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Zu 2.: Die zur vollständigen Umsetzung maximal erforderliche Anzahl von 

Vollzeiteinheiten (VZE) ist in den Antworten zu den Fragen 3 und 4 abgebildet. Es ist eine 

schrittweise Umsetzung vorgesehen. Die aktuell geplanten Maßnahmen können im 

Haushaltsjahr 2026 im Rahmen des beschlossenen Haushalts- und Stellenplans des 

Einzelplan 10 realisiert werden. 

 

Zur weiteren schrittweisen Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den nächsten Jahren 

ab 2027 wird die Anschluss- und Ausfinanzierung in den kommenden Haushalten zu 

verhandeln sein, hier insbesondere im Kapitel 1015 Titel 42201. Die Stellen und 

Haushaltsmittel werden zum einen nach sachlichen Gesichtspunkten und zum andern zur 

Vereinfachung der Bewirtschaftung vor dem Hintergrund der zulässigen kapitel- und 

titelübergreifenden Bewirtschaftung ggf. „zentral“ im vorgenannten Kapitel und Titel 

veranschlagt. 

 

3. Wie wirkt sich die weitere Entlastungsstunde für Lehrkräfte ab dem auf die Vollendung des 63. 

Lebensjahres folgenden Schuljahr auf den Haushalt aus? Bitte um Nennung der Haushaltstitel und Angabe 

der Erhöhung. 

 

Zu 3.: Der Aufwuchs der Altersermäßigung erfordert ab 01.02.2027 voraussichtlich ein 

zusätzliches Stellenvolumen von bis zu 53 VZE (Kapitel 1015 Titel 42201). 

 

4. Wie wirkt sich die geplante Unterstützung in der Schulanfangsphase durch neue Stellen für 

Doppelsteckungen und kleinere Lerngruppen für Schulen in herausfordernden Lagen auf den Haushalt aus? 

Bitte um Nennung der Haushaltstitel und Angabe der Erhöhung. 

 

Zu 4.: Der Aufwuchs im Bereich des strukturellen Ausgleichs erfordert ab 19.08.2026 bei 

vollständiger Umsetzung voraussichtlich ein zusätzliches Stellenvolumen von bis zu 288 

VZE (Kapitel 1015 Titel 42201). 

 

5. Wie wirkt sich der zusätzliche Studientag zur digitalen Schulentwicklung für die Schuljahre 2026/2027 

und 2027/2028 auf den Haushalt aus? Bitte um Nennung der Haushaltstitel und Angabe der Erhöhung 

 

Zu 5.: Diese Maßnahme hat keine Auswirkung auf den Haushalt. 
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6. Wir wirken sich der unterrichtsfreie Tag für Lernentwicklungsgespräche an Grundschulen und mehr Zeit für 

Klassenleitungsaufgaben an Grundschulen und Primarstufen aus?  

 

Zu 6.: Diese Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Haushalt. 

 

 

Berlin, den 12. Juni 2026 

 

 

In Vertretung 

Dr. Torsten Kühne 

Senatsverwaltung für Bildung,  

Jugend und Familie 










